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Das Münzwesen im Thurgau
vom Mittelalter bis zur Wende des 19. Jahrhunderts

Von Ulrich Zingg

Foniwf

Das Studium der Geschichte wie der frühem wirtschaftlichen Verhältnisse

unserer engern Heimat ist immer eine dankbare Aufgabe. Dem Geschichtsfreund
oder Laienhistoriker, zu denen sich auch der Verfasser dieses Aufsatzes zählt, stellt
eine umfangreiche Literatur zur Verfügung;, eine Literatur, die die Fachhistoriker

O O Ö' '
in oft jahrelanger, mühsamer Arbeit geschaffen haben. So einfach ist zwar das

Studium dieser Arbeiten nicht, denn die Fachleute verwenden in der Regel die

Angaben, wie sie in den Urkunden enthalten sind. Nehmen wir einige Beispiele:

t. Nach Sulzbcrger (Kirchengeschichte) betrug anno 1275 die Besoldung des

Pfarrers von Langrickenbach 12 fd Mark Silber und diejenige des Pfarrers

von Romanshorn 10 Pfund.

2. Dem Pfarrer von Bischofszcll wurde 1269 an Einkommen zugewiesen

41 Malter und 4 Viertel Kernen, Konstanzer Maß,
26 Malter und 7 Viertel Hafer, Konstanzer Maß,
1 Malter Kernen, Bischofszcller Maß,

14 Schillinge
Alle diese Sachen wurden zusammen auf 6 Mark Silber geschätzt.

3. Nach Zellweger (Appenzeller Geschichte) behielt sich Graf Rudolf von Rap-
perswil im Jahre 1257 vor, dem Kloster St. Gallen 2 Mansen oder 40 Mark zu
schenken.

4. Laut Districtsprotokoll der Gemeinde Bischofszell vom 1. August 1798 wurde
eine Liegenschaft verkauft für 8000 Gulden plus 10 Dublonen Tringgeld und
ein anderes Objekt für 570 Gulden plus 3 Federcntaler Tringgeld.

5. Nach Dr. Herdi verkaufte 1345 Johannes von Heidelberg bei Hohcntanncn
einem Konstanzer Bürger die Vogtei Obersommeri und erhielt 120 Mark
Silber und 100 Pfund Pfennige als Auslösung aus der Pfandschaft der Burg
und Herrschaft Bischofszcll.
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Der Zweck der vorliegenden Arbeit soll nun sein, eine vergleichende Über-
O ' O

sieht der einstigen Münzen mit den heutigen zu schaffen, damit sich auch der-

jenige, der nicht Fachhistoriker ist, zurechtfinden kann. Wagen wir den Versuch!

Wir beginnen mit der Behandlung des Münzwesens im Thurgau und zwar so,D O O '
daß wir ohne Kommentar die Münzverordnungen und Konkordate von 1852

bis zurück zur Hclvctik bringen, um den Übergang vom ehemaligen Gulden zur
Frankenwährung zu zeigen. Es ist dies deshalb nötig, weil die Umrechnung der

mittelalterlichen Währungen am besten über den Gulden möglich ist. Sodann soll

der Versuch der Feststellung der Kaufkraft dieser Währungen unternommen wer-
den, ein fast unlösbares Problem. Prominente Miinzforschcr, wie Dr. Cahn,

Dr. Schwarz, Dr. Luschin von Ebengreuth usw., sind zwar gegen ein derartiges

Unterfangen, indem sie sich auf den Standpunkt stellen, daß hiezu zuerst eine mög-
liehst detaillierte Preisgeschichte konstruiert werden müßte, die bis anhin fehlt.

Anderseits gibt es Historiker (besonders Lokalhistorikcr), die Umrechnungen
versuchen und oft das ganze Mittelalter 111 den gleichen Tiegel hineinwerfen.
Letzteres ist sowieso nicht zulässig, weil das Mittelalter verschiedene Jahrhunderte
umfaßte und die Verhältnisse im Münzwesen kraß änderten.

Versuchen wir nun einen Mittelweg zu gehen, der einigermaßen angängig ist,

und wenn es sich auch keineswegs um endgültige Feststellungen handeln kann,

so sollen uns diese doch mehr oder weniger als Richtschnur dienen können.

Bischofszcll, im Februar 1946 Der Ler/rtsser

Mü»xe/Wö5!rf«£Sfercirdf!»«£ vom 5. Mai JSjz

Goldsorten

Dublonen von Bern usw. (mehrfache im Verhältnis)
Stück

I 22.80

II .40
45.60
22.80
28. so

14.25

Fr.

Dukaten von Bern usw.

24 Gulden von Luzern

12 Gulden von Luzern

20 Franken von Luzern

10 Franken von Luzern

20 Franken von Genf
10 Franken von Genf I

I
I
I
I
I
1

20.—
10.
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Grobe Silbersorten
Stück Fr.

Zehnfrankenstücke von Genf i to.—
Neutaler aller Kantone (Luzern ausgenommen) i 5.78
Ncutalcr von Luzern x 5-75
Ncutaler der helvetischen Republik x 5.78
Französische, von Bern gestempelte 6 Livrcstaler 1 5.78
Französische, von Waadt gestempelte 6 Livrcstaler 1 5 • 70
Taler von 2 Gulden von Zürich 1 4.58
Taler von 1 Gulden von Zürich 1 2.29
Taler oder 2 Gulden (4 Pfund) von Bern 1 4-35
Vi Taler oder 1 Gulden (2 Pfund) von Bern 1 2.15
Taler von 2 Gulden von Basel I 4-29
Taler von r Gulden von Basel 2 4-29
Stücke von 20 Batzen aller Kantone 1 2. 86

Stücke von 21 Batzen von Neuenburg x 2.68
Stücke von 10 Vi Batzen von Neuenburg 1 1.34
Stücke von 14 Batzen von Neuenburg 1 1.79
Stücke von 1 Gulden von Luzern 1 1.86
Stücke von 1 Gulden von Schwyz I 1.69
Stücke von 10 Batzen aller Kantone, erkenntliche 1 1.43
Stücke von 10 Batzen aller Kantone, abgeschliffene 1 x.35
Stücke von 10 Batzen der helvetischen Republik 1 1.35

Kleine Silbersorten

Stücke von 8 Batzen von Zürich 1 1.13
Stücke von 4 Batzen von Zürich 2 1.13
14 Taler oder Pfund von Bern 1 1.07
14 Gulden oder 20 Schillinge von Luzern 1 — .93
14 Gulden oder 10 Schillinge von Luzern 1 —.45
14 Gulden oder 20 Schillinge von Schwyz 2 1.69
14 Gulden oder 10 Schillinge von Schwyz 4 1.69
Vs Gulden oder 5 Schillinge von Schwyz 1 —.21
Stücke von 15 Schillingen von Glarus 5 3.17
Piecettes von Fribourg («56») octuples 1 1.41
Piecettes von Fribourg («28») quadruples 5 3-52
Piecettes von Fribourg («14») doubles 5 1.76
Piecettes von Fribourg («7») simples 5 —.88
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Stück Fr.

1/2 Gulden von Basel 4 4.29
1/2 Gulden oder 30 Kreuzer von St. Gallen, Schaff hausen und

Appenzell 1 1.05
14 Gulden oder 15 Kreuzer von St. Gallen, SchafFhausen und

Appenzell 1 —.52
Stücke von 7 Batzen von Neuenburg 1 —.89
Stücke von 5 Batzen aller Kantone, erkenntliche 5 3. 52
Stücke von 5 Batzen aller Kantone, abgeschliffene 1 —.65
Stücke von 5 Batzen der helvetischen Republik 1 —.65
Stücke von 2 Batzen der Kantone 5 1.76

Billon- und Kupfersorten

Stücke von 4 Batzen von Uli und Schwyz 2 1.13
Stücke von 3 Batzen von Basel und Wallis 4 1.69
Stücke von 2 Batzen von Zürich, Uri und Schwyz 1 —.28
Stücke von 1 Batzen aller Kantone (Glarus und Neuenburg aus-

genommen), erkenntliche 10 1.41
abgeschliffene 1 —.06

Stücke von 1 Batzen von Neuenburg 1 —.13
Stücke von 1 Batzen von Neuenburg (Kreuzbatzen von 179211111!

1802) 1 —,oö
Stücke von r Batzen (oder 3 Schillinge) von Glarus 1 —.13
Stücke von % Batzen von Schwyz 3 —.28
Stücke von % Batzen aller Kantone (ohne Neuenburg), erkennt-

liehe 20 1.41
abgeschliffene 1 —.03

Stücke von % Batzen von Neuenburg 10 —.65
Stücke von ff Batzen von Neuenburg (Kreuzhalbbatzen von

1803) 1 —.03
Stücke von 5 Schilling von Luzern 1 —.23
Stücke von 4 Batzen von Basel (Doppel-Assis) 1 —.16
Stücke von 2 Batzen von Basel (einfaches Assis) 1 —.08
Stücke von 1 Schilling von Zürich 10 —.56
Stücke von 1 Schilling von Luzern 10 —.45
Stücke von 1 Schilling anderer Kantone 1 —.04
Stücke von 6 Kreuzer von St.Gallen, Wallis, Appenzell I.Rh. 1 —.21
Stücke von 3 Kreuzer von St.Gallen und Appenzell I.Rh 2 —.21
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Fr.

Stücke von 1 Kreuzer der Kantone 2 —.07
Stücke von Kreuzer der Kantone 4 — .07
Stücke von Gulden von Schwyz 2 — .21
Stücke von 3 Soldi von Tessin I —.09
Stücke von 6 Denari von Tessin 2 — .03
Stücke von 3 Denari von Tessin 10 —.07
Stücke von 2 Rappen der Kantone 5 —.14
Stücke von 1 Rappen der Kantone 5 —.07
Stücke von 3 Haller (1 Rappen) von Zürich 5 —07
Stücke von 1 Blutzgcr von Graubünden 4 —.09
Stücke von 1 Pfennig von Appenzell A.Rh, und St.Gallen 8 —.07
Angster von Luzcrn, Schwyz usw 10 —.07
Die 25, 10, 5, 4, 2, 1 Centimes von Genf nach Nennwert.
Falsche Münzen das Pfund I .—
Falsche Münzen das Lot —•03

Der Gulden

Der Gulden a 60 Kreuzer bildete in unserer Gegend die Hauptwährung und
die Liegenschaftenkäufe fanden fast ausschließlich gegen Gulden statt. Am 15. Mai
1850 kam nun zwischen den Kantonen Appenzell A.Rh., Schaft hausen, St.Gallen
und Thursau ein Konkordat zustande, das wie folgt lautete:

O ' O

§ 1. Als Schaffhauscr-, Appenzeller-, St.Galler- und Thurgaucr-Währung
wird bei jeder Art von Geldverträgen diejenige Währung bezeichnet, deren Ein-
heit als «Gulden» schlechthin benannt erscheint oder auf folgende Weise näher

bestimmt ist:

a. Als Gulden in Schaffhauscr-, Appenzeller-, St.Galler- oder Thurgauer-
Währung;

b. als Reichswährung oder Reichsvaluta;

c. als süddeutsche Währung;
d. als Gulden, Louisdor an;
c. als Gulden im 24- oder 24 ya-Guldenfuß;

f. als Gulden rheinisch;

g. als Gulden, der Brabantertaler zu 2 fl. 42 kr., oder das Fünffrankenstück zu

2 fl. 20 kr.
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§ 2. Der Reduktionsfaß für obgcnanntc Kantone wird festgesetzt aut: 33 G»/-
de« jj/eic/z 70 Fr. «e«er FFrt/ir««£. Oder: i G«/de« ^/eie// Fr. 2.12.

§ 3. Eine Ausnahme machte der bei uns weniger häufig vertreten gewesene
«Zürcher Gulden». Für diesen wurde vereinbart: 10 Ziirchergulden =11 Gulden

Schaffhauser-, Appenzeller-, St.Galler- und Thurgauer-Währung. Mit andern

Worten: Der Ziirchergulden wurde mit Fr. 2.33 bewertet.

§ 4. Für Geldverträge, in denen der Schweizerfranken ohne nähere Bczeich-

nung als Werteinheit erschien, galt der Reduktionsfuß von 3 St/neetrer/ni«/.'«/ o/te

FFo/innjp 2 G«/de«, und 33 Gulden 70 Franken neuer Währung. Alte Fran-
ken somit Fr. J.4J neuer Währung.

Geldverträge hingegen, in denen der Schweizerfranken mit Louisdor ä 16

näher bezeichnet waren, sollen zu 16 Schweizerfranken gleich 11 Gulden und

33 Gulden 70 Franken neuer Währung umgewandelt werden.

§ 5. Geldverträgc, welche auf eilte bestimmte Zahl von Fiinffrankenstücken

abgeschlossen worden sind, müssen in ihrem Wortlaut gehalten werden. Für solche

dagegen, welche auf eine bestimmte Zahl von Fära/x7«ü?r TVi/er« lauten, gilt der

Reduktionsfuß von i Fni/anifcrtd/er 2 G»/de« 42 Kreozrr, «/so Fr. 5 72 pro T«/t'r.

Wir haben vorhin bemerkt, daß der Gulden im Thurgau die Hauptwährung
bildete, und zwar schon jahrhundertelang, und der rege Verkehr mit den be-

nachbarten deutschen Staaten brachte es mit sich, daß eben die ReichsWährung

angewendet wurde. Dagegen ließ der Kanton Thurgau in den Jahren 1808 und

1809 in der Münzstätte Solothurn für den Kleinvcrkchr eigene Münzen prägen,
nämlich Fiinfbätzner, Batzen, halbe Batzen, Kreuzer und halbe Kreuzer. Münz-
sachverständige behaupteten nun, daß die Thurgauer Batzen punkto innerer Wert
den Batzen anderer Kantone nicht ganz ebenbürtig wären. Zu Schaden kam aber

niemand, denn diese Herrlichkeit dauerte nur bis 1852, an welchem Zeitpunkt die

Rücklösung im vollen Werte stattfand. Im Thurgau wurde der Gulden wie folgt
geteilt:

15 Batzen pro Batzen 14 Rappen
20 Groschen pro Groschen 10,6 Rappen
60 Kreuzer pro Kreuzer 3 V2 Rappen

240 Pfennige pro Pfennig 0,9 Rappen
480 Heller pro Heller 0,41/2 Rappen

Weitere Vcrgleichungcn:
1 Louisdor — 11 Reichsgulden 10 Zürchergulden 101/2 Glarnergulden

12 Luzernergulden 13% Bündncrgulden 16 alte Schweizerfranken.
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Oder:

i Louisdor n Rcichsgulden Fr. 23.30
1 Reichsgulden ä 60 Kreuzer ä 4 Pfennige ä 2 Heller - 2.12
x Zürchergulden a 40 Schilling ä 4 Rappen oder 12 Haller - 2.33
1 Glarnergulden ä 50 Schilling a 3 Rappen - 2.22
1 Luzernerguldcn a 40 Schilling ä 6 Angster - 1.94
1 Biindncrgulden a 70 Blutzger oder 60 Kreuzer oder 15 Batzen - x .71

Es muß betont werden, daß es bei uns wenig Gulden in Umlauf hatte. Der
Gulden war mehr der Inbegriff einer Summe von kleinen Geldstücken, oder der

Bruchteil eines großen Geldstückes. Bezahlt wurde in der Regel mit Brabanter-
talern. Der Brabantertaler wurde, wie wir später sehen werden, für 2 Gulden

42 Kreuzer angerechnet. Nicht selten findet man in Kaufverträgen den Gulden-

betrag, wobei weiter bemerkt ist: zahlbar in guten, groben, gangbaren und land-

läufigen Sorten.

Wir gehen einen Schritt weiter zurück zur Konvention vom 14. September

1840, die wiederum von den Kantonen Schaffhausen, St.Gallen, Appenzell A.Rh,
und Thurgau abgeschlossen wurde und die Einlösungskurse der/rewde« FFä/in/MfWi

wie folgt festsetzte:

Silbermünzen

Bayerische, Württembergische, Badische, Hessische und
Nassauische Kronentaler, sowie Brabanter- oder Kreuz-
taler 2 fl. 42 kr. 5 .72

Halbe Brabantertaler 1 fl. 20 kr. 2.82
Viertels-Brabantertaler 59 kr. 1.37
Konventions- oder Speziestaler, worunter auch die öster-

reichischen Taler mit dem doppelten Adler ohne Kreuz
und die sogenannten Frauentaler gehören 2 fl. 24 kr. 5.08

Halbe, dito x fl. 12 kr. 2.54
Alte Preußische Taler 1 fl. 40 kr. 3.53
Spanische Taler (Piaster), Neapolitanische und Ragusataler 2 fl. 24 kr. 5 .08

Neue, nach der Konvention vom 30. Juli 1838 geprägte
einfache Taler 1 fl. 45 kr. 3 .70

Preußische Doppeltaler, oder neue deutsche 3 % fl.-Stiicke 3 fl. 30 kr. 7.42
Deutsche 2 fl.-Stücke 2 fl. 4.24
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Deutsche 1 fl.-Stiicke 1 fl.
Fi

2 12

Badischc 100 kr.-Stücke T fl. 40 kr. 3 53

Deutsche und Lombardisch-Venezianische 20 kr.-Stücke

(Sechsbätzier) 24 kr. 85

Halbe, dito [2 kr. —. 4-
Französische, Piemontesische und alle andern Fünffranken-

stücke 2 fl. 20 kr. 4- 94
Französische und alle andern Zweifrankcnstückc (aus-

ländische) 56 kr. I 97

Einfrankenstücke, dito 28 kr. —. 99

Halbfrankenstücke, dito 14 kr. 49

Raumeshalber verzichten wir auf die Erwähnung der in der gleichen Kon-
vention enthaltenen ausländischen Kupfermünzen, sowie der schweizerischen

Scheidemünzen.

Laut den Dekreten des Kleinen Rates des Kantons Thurgau vom n. Novem-
ber 1807 und 29. Dezember 18 [2 wurden folgende Sorten tarifiert:

Feder- oder Laubtaler (von 1726-1829 gültig) 2 fl. 45 kr. 5 .82

Halbe Feder- oder Laubtaler 1 fl. 22 kr. ff 2..90
Mailänder Taler 2 fl. 08 kr. 4 .52
Mailänder Lire 20 kr. —..70
Louis blanc (ab 1830 außer Kurs) 2 fl. 24 kr. 5 .08

Halbe Louis blanc (ab 1830 außer Kurs) 1 fl. 12 kr. 2, 54

Alte 30 Sols-Stiicke 1 fl. 4 kr. 2,.26

Weitere Notierungen sind bereits in obiger Konvention von 1840 erwähnt.
Die Laub- und Fedcrtaler wurden auch Französische Sechslivrestaler genannt.
Damit sind wir beim Zeitabschnitt angelangt, ab welchem der Thurgau als

selbständiger Kanton auftrat und die Münzkurse durch Dekrete oder Konven-
tionen mit andern Kantonen eine gewisse Beständigkeit erhielten. Es darf wohl

angenommen werden, daß diese Beständigkeit nicht wenig zur Belebung von
Handel und Industrie beitrug. Sämtliche Miinzsorten, die im Thurgauer Tarif
nicht ausdrücklich erwähnt waren, wurden außer Kurs gesetzt und damit eine

sicherere Rechnungsgrundlage geschaffen. Wie bitter dies nötig war, wird einem

klar, wenn man einen Rückblick auf das Geldwesen früherer Jahrhunderte wirft.
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For 1796'

fehlte in der Schweiz eine richtige Zcntralgewalt. Die damalige Eidgenossenschaft
bestand vielmehr aus einem Verband von 13 souveränen Kantonen mit einer
Anzahl zugewandter Orte in lockerem politischem Verbände. Jeder Kanton hatte

sein eigenes Münzgesetz, von einer Einheitlichkeit keine Spur. Der eine Kanton

prägte bessere, der andere geringere Münzen. Tagsatzung über Tagsatzung wurde

abgehalten, an Anstrengungen fehlte es nicht, aber die Einigkeit blieb aus. Nicht
selten spielten politische, manchmal sogar konfessionelle Erwägungen eine Rolle.

Als 1111 Frühjahr 1798 sämtliche Kantone zur unteilbaren Republik verschmol-

zen wurden, beschlossen die gesetzgebenden Räte am 25. Juni und 10. September
1798, helvetische Münzen zu prägen, und zwar:

Doppelte Dublonen zu Fr. 32. —
Dublonen zu Fr. l6.,—
40 Batzenstücke zu Fr. 4 ,—
20 Batzcnstiicke zu Fr. 2..—
10 Batzcnstiicke zu Fr. I ,—

5 Batzenstücke zu Fr. —,.50
1 Batzenstück zu Fr. —. 10

Kreuzer zu Fr. — 03%

Rappen zu Fr. .01

Als Münzfuß wurden 3 6^/5 Franken auf die feine Mark angenommen, wobei
ein Schweizerfranken ebensoviel feines Silber enthalten sollte wie 1 Jf französische

Franken. (Es war dies der sogenannte alte Schweizerfranken. Nach dem Münz-
gesetz von 1850 trat derselbe außer Kraft und der französische Münzfuß wurde

eingeführt.) Die schweizerische Regierung besaß aber 1798 die Mittel nicht, die

alten Münzen einzuziehen, und so wurde bis 1850 wcitcrgcwurstelt.
Vom Chaos im schweizerischen Münzwesen vom Mittelalter bis zur Ein-

führung des Miinzgcsctzcs von 1850 wurde der Thurgau mehr sekundär berührt,
im «ieni'ie^enrfe» Tei7 des FGwfoj/s, so^e/i mir t'om fWensee iE tnir Mtng, nmr die

Konstanter HZi/irwi^ tu Hm/sc. Ihr Einfluß erstreckte sich auch auf die Kantone
Schaffhausen, St.Gallen, Appenzell und das Rhcintal hinauf bis Landquart. Es

kam dies daher, weil Konstanz schon im 12. Jahrhundert, als Mittelpunkt der

Lande um den Bodensce, das Zentrum des Verkehrs, der den Norden mit dem

Süden verband, war. Die Heeres- und Handelsziigc aus Westdeutschland zogen
hier durch über den Arlberg und Brenner nach Venedig, oder über den Luk-
manierpaß nach Mailand.
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D/e ikcwstans-er PHi/in/ya a/s //» T/JH^AH

Dr. Julius Cahn hat sich in seiner 1911 erschienenen «Münz- und Geldgeschichte

von Konstanz und des Bodensccgebictcs im Mittelalter bis zum Reichsgesetz von
1559»mit dieser Materie eingehend befaßt. Seine Ausführungen dürfen um so eher

als zuverlässig angenommen werden, als ihm die Rechenbücher der Stadt Konstanz
seit den zwanziger Jahren des 15. Jahrhunderts, sowie die Rechnungen der Dom-
labrik Konstanz, die einen sehr großen Umsatz hatte und eine Art Bank darstellte,

zur Verfügung standen. Aus diesen lassen sich die Kurse für den Zeitpunkt, als

der Gulden Eingang im Verkehr fand, erkennen. Dr. Cahn schreibt:

Die Konstanzer Münze versah im 9. Jahrhundert allein die Bodenseegegend
mit Münze (königliche Münzstätte). Um die Wende des 10. Jahrhunderts ging
diese 111 die Hände des Bischofs von Konstanz und 13 70 an die Stadt Konstanz
über. Dies schloß nicht aus, daß nachher auch der Bischof noch Münzen prägte.

DI?5 P/io/d P/twifae

Das von Karl dem Großen eingeführte Münzsystem des Pfundes ist in Kon-
stanz und im ganzen Bodenseegebiet das Mittelalter hindurch bestimmend ge-
wesen. Das Grundprinzip war, daß aus einem Pfunde reinen Silbers 240 Denare
oder Pfennige geprägt werden sollten (20 Solidi oder Schillinge ä 12 Denare oder

Pfennige). Pfundmünzen hat es nie gegeben und Schillingmünzen erst um die

Wende des 13. Jahrhunderts. Die Bezeichnung «Pfund» hörte bald auf, ein Ge-

wichtsbegriff zu sein und lebte inskünftig nur noch als «Zählbegriff» weiter. Es

war gleichgültig, wieviel die Denare wogen, sondern einfach: 1 Pfund 240
Pfennige. Eine gesetzliche Regelung erfolgte durch die Münzordnung des Bi-
schofs Heinrich von Tanne vom 19. April [240. (Die Urkunde liegt in Original
im St.Galler Stiftsarchiv.) Dieses Münzgrundgesetz, das für die Bodenseestädte

und auch für St.Gallen Gültigkeit hatte, bestimmte, daß aus einer feinen Mark
Silbers herausgebracht werden sollte Pfg. 512
hievon ab für Schlagschatz, Unkosten usw Pfg. 32

so daß aus der feinen Mark verblieben Pfg. 480

Nach dieser Verordnung wären zwei Pfund Pfennige einer Mark gleich ge-
wesen.

Verordnungen und Gesetze wurden aber nie lange gehalten. Die Pfennige
(Brakteaten) wurden schließlich so dünn, daß sie nicht in Säcken oder Beuteln,
sondern in Töpfen aufbewahrt werden mußten. Zum Beispiel wurden aus der
Zürcher Mark laut Tabelle Dr. Schwarz geprägt:
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1238 6oo Pfennige

T304 720 Pfennige

t417 r353 Pfennige

Man ersieht hieraus, wie die Qualität des Pfennigs zurückging. Nach Corag-
gioni soll das Pfund im Jahre 1830 noch einen Wert von zirka einem Franken gc-
habt haben.

Über die Entwicklung des Konstanzer Pfennigs vidc Tabelle II von Calin im
Anhang. Die dort angegebenen Zahlen beziehen sich auf die legierte Mark
(Schrot). Ferner Tabelle XI, die über das Verhältnis des Guldens zum Pfennig Aus-
kuntt gibt.

Die Murfc rei/ie« SiZ/iers

Während das Pfund im Laufe des 11. Jahrhunderts schon seinen Gewichts-
charakter verlor und nur noch zu einer Zähleinheit diente, trat an dessen Stelle als

Gewicht für Münzen und Metalle «die Mark», eingeteilt in 16 Lot. Die Mark war
kein Geld in eigentlichem Sinne - Markiniinzen hat es bei uns nie gegeben - sondern

einfach eine bestimmte Menge feinen Silbers. Das Gewicht dieser Menge war je
nach den Plätzen der Herkunft verschieden. Es wogen:

Die Konstanzer Mark 232,30 g
Die Zürcher Mark 237,10 g
Die Nürnberger Mark 238 g
Die Basier Mark 234,29 g

Dieses Gewicht blieb sich fast immer gleich; es fanden nur unbedeutende Vcr-
änderungen statt.

Auch die «Form» der Mark war verschieden. Sie bestand teils aus Stäben,

sogenannten Barren, plumpen Gußkuchen usw. in der ungefähren Schwere, wie
oben angegeben, und mußte den Stempel des Herstellungsortes tragen. Der Stern-

pel garantierte nicht das Gewicht, sondern nur den Feingehalt, und die Mark
wurde beim Handel immer gewogen. Der Stempel trat also an Stelle der Probier-
nadel, nicht aber der Waage. Beizufügen ist ferner, daß alle Markbarren aus

legiertem Silber bestanden, meist 1 flötig. Auf keinen Fall darf das lötige Mark-
silber mit dem Pfennigsilber verwechselt werden, das zur Herstellung des um-
laufenden Pfennigs verwendet wurde, weil der Feingehalt des letztern rasch zu
sinken begann, während die Mark gleich blieb. Die Silberbarren dienten in der

Hauptsache im Fernverkehr, wurden aber auch als Kapitalanlage verwendet.
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Der Gz/We/z/ni/zerer Jrt/zr/zzzzzderte

Wir haben bereits früher den Gulden besprochen, und zwar handelte es sich

dabei um den «Rechnungsgulden», der vor der Einführung des Münzgesetzes von
1850 in unserer Gegend die offizielle Währung bildete. Es wurde betont, daß man
in Gulden rechnete, aber in andern Sorten bezahlte, wie Brabantertalcrn, Sonnen-

krönen, Louisdor, Schiltlidubloncn, Dukaten und wie die Dinger alle hießen, und
diese zum Kurse in Gulden umwandelte. Eine Bliitcnlese hievon erhielten wir
schon durch die Konvention von 1840 und die Umrechnungstabelle von 1852.

Wir müssen nun weiter zurückgreifen auf den Anfang des T4. Jahrhunderts, auf

jene Zeit, wo der

G o 1 d g u 1 d e n

Eingang fand. Nach Cahn ist Konstanz die erste deutsche Stadt gewesen, in wel-
eher infolge des regen Verkehrs mit Italien der Einfluß des Goldguldens zu be-OO O

obachtcn ist. Der Umlauf der Florentiner Gulden läßt sich erstmals 1318 nach-

weisen. Die Wertrelation war damals: doo GoMgzz/dezz 150 Mzzrh Sz/fem, Kon-
stozzer Geii'zc/zf. Der alte Florentiner Goldgulden hielt 3,468 g Feingold. 4 /f. zeegezz

die Mzzrfc Sz7/zct 232,3 £. KerlzäZfzzz's i:
Das Verhältnis von Feingold zu Feinsilber änderte kurz nachher auf 1 : 10 und

blieb ungefähr so das ganze Mittelalter hindurch. Zur Zeit der Einführung der

Lateinischen Münzunion von 1865 war die Relation 1 : 151/2, stieg bis 1896 auf

1:30 und hat sich seither stetig geändert.
Was die Qualität des Goldguldens anbelangt, ging es ähnlich wie beim Pfennig.

Der Goldgehalt, der anfänglich 3,468 g betrug, sank bis 1533 auf 2,527 g. Nichts-
destoweniger blieb der Goldguldcn im Fernverkehr das hauptsächlichste Zahlungs-
mittel, und zwar bis zur ersten ELälfte des 16. Jahrhunderts. Im Nahverkehr war er

wenig anzutreffen.

Eine totale Umgestaltung im Zahlungsverkehr brachte die Reichsmünzordnung
von T524 durch die Schaffung des

Silberguldens,

des Talers, einer Groß-Silbermünze von 29,23 g Gewicht, 60 Kreuzer oder 15

Batzen haltend. Der Silbergulden wurde dem rheinischen Goldgulden gleich-
gestellt und beide 2 Pfund gleichgesetzt (Dr. Schwarz). Diese Gleichstellung
dauerte nicht lange. Wenn, wie vorerwähnt, der Goldguldcn qualitativ verringert
wurde, so war dies beim Silbcrgulden erst recht der Fall. Zum Beispiel mußte für
die feine Mark Silber bezahlt werden:
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1334

15 51

t 6 t 5

4 Gulden

914 Gulden

14 Gulden
und 1786 bestätigte die Stadt Zürich sogar den Miinziuß von 22 Silberguldcn auf
die Mark. Zu gleicher Zeit wurde in Zürich der Goldgulden mit 3 % Silbergulden
taxiert (Schiiepp).

Der Leser wird sich fragen, warum man anno 1850 nicht alle Gulden gleich
bewertete, und speziell, warum die Eidgenossen, die 1460 den Thurgau eroberten,

1499 das Landgericht übernahmen und sich 1648 vom deutschen Reiche völlig
lossagten, nicht verlangten, daß sich das thurgauische Miinzwesen dem schweize-

tischen anpasse. Der Fall liegt sehr einfach. Ein schweizerisches Münzwesen

gab es damals überhaupt nicht. Jeder Kanton war für sich, und eine einheitliche

Währung einzuführen war zu jener Zeit absolut unmöglich. Noch viel sonder-
barer mutet es an, daß auf manchen Münzen schweizerischer Kantone noch lange
nach 1648 der «Reichsadler» erschien; zum Beispiel in Schwyz bis 1730, in
Appenzell bis 1737 (Coraggioni). Vermutlich wurden aus Sparsamkeitsrücksichten,
vielleicht auch aus technischen Gründen einfach die alten Stempel beibehalten.

Wir kommen zum heikelsten, aber interessantesten Thema, der Feststellung des

Wertes oder der Kaufkraft obiger Währungen. Wie bereits in der Einleitung
erwähnt, halten es die uns bekanntesten Münzforscher für zwecklos, Kaufkrafts-
theorien aufzustellen. Sic sind der Meinung, daß die Kenntnis des Edelmetall-

gehaltcs einer Münze noch lange nicht ausreicht, um sich über deren Wert ein

Bild zu machen. Sic verweisen auf eine dazu nötige Preisgeschichte, die sich auf
jeden Landesteil zu erstrecken hätte. Der letztere Punkt ist besonders einleuchtend,
hatten wir im Thurgau vor 1836 doch zirka zehn verschiedene Getreidemaße und
nicht viel weniger Hohl- und Längenmaße im Gebrauch. Sogar die Flächenmaße

waren verschieden. Die Miinzforschcr erklären sodann, daß es auf mancherlei

weitere Faktoren ankommt, um den effektiven, sagen wir Handelswert, feststellen

zu können. Einmal spielt die Masse des zirkulierenden Geldes eine Rolle - denn je
mehr Geld vorhanden ist, desto größer der Luxus -, dann die Entwicklung des

Handels und die Erträgnisse des Bodens. Der berühmte GeWiikrLr/iö/fs/e/irer Grote

(Geldlehre, Leipzig 1:865) hat den bedeutsamen Satz geprägt:
«Wenn man die Frage beantworten will, welche Wertstufe im 14. Jahrhundert

durch einen Goldgulden bezeichnet wurde, so erfährt man dies nicht dadurch,
daß nachgewiesen wird, mit wieviel Gulden und Kreuzern das in einem damaligen

Die Kcw/kra/t 0« P/tmd, ADrk toid GuWe/i
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Goldgulden steckende Gold in Gestalt einer Goldkrone neuerlichst zu Frankfurt
am Main bezahlt wurde. Das Gold an sich oder die daraus angefertigte Münzsorte

steigt und fällt im Preise, je nachdem es mehr oder weniger vorhanden ist und je
mehr oder weniger mannigfaltig der Gebrauch ist, zu dem man es anwendet.»

M/t o/zdern FRor/en: Dur Go/d /st eine FRzzre ivic eine Andere, es steigt z/nd sinkt /';//

Preise Je nne/z Per/t/7//dt'j/sc/// tznd Fem/end/zn^sniög/icZzkeif.

Mit all diesen Argumenten sind die Forscher ganz sicher im Recht.

Leider ist damit dem Geschichtsfreund nicht geholfen. Dieser möchte das

Pfund, die Mark und den Gulden der verschiedenen Jahrhundertc der heutigen
Währung gegenübergestellt wissen. Er wird sich auch dann begnügen, wenn ihm
erklärt wird, daß es sich nur um eine ungefähre Rechnung handeln könne. Genaue

Darstellungen werden überhaupt nie möglich sein, dafür sorgen schon der rasche

Wechsel der politischen Verhältnisse und die Fiskalmaßnahmcn der Staaten.

Was sagen die Sfufisf/Zter dazu;

Der Zürcher Pfarrer Je//. FRnser (Johann Waser, Abhandlung vom Geld, 1778)

hat es unternommen, den Wert des «Zürcher Guldens» im Mittelalter bis zum
Jahre 1760 festzustellen, und stützt sich hiebei auf die ältesten Ratsmanuale, die

eidgenössischen Abschiede über das Münzwesen, das sogenannte Verbotbuch der

Stadtkanzlci, viele öffentliche Rechnungen, die alten Münz- und Probierbücher,
die Nachrichten von eidgenössischen Münzvereinigungen, Miinzvalvationstafeln,
Bestallungsbriefe der Münzmeister, Verordnungen und Mandate usw.

Uber diese Arbeit äußert sich Professor C. K. Müller, Chef des statistischen

Bureaus in Zürich, in der Zeitschrift für schweizerische Statistik 1878 wie folgt:
FRnser Zznf vor Zz//nderf Jn/zren /'// einer AZz/znnd/izng i/Zzer Jrii/zere Mnnzsorfen oder

Ge/dico'/zrzzngen so o//»Jii/zr/ir/z Ansk/nz/f erfei/t, dn/i er o/s «Fi/Zzrer» Angenommen zverde//

dnrj A/s Sfnfzstiker leistete FRnser /z/r die dtzmo/ige Zeit .Ersfnt/nensivertes.

P/nrrer FRnser zvertefe de// «Zürr/zer GzzZden» ivie/oZgt:
I fl. vom Jahre fl. vom Jahre 1760 1 fl. vom Jahre fl. vom Jahre 1760

1150 24 1577 2,11

123$ r8 1596 1,62

1301 7 1620 1,50

I35i 8 1655 1,37

1388 6 1680 1,29

1405 5,2 1717 1,21

142: 4,2t 1727 1,09

1424 4 1736 1,06

1487 2,6 s 1760 1

1536 2,33



U/Hrec/m/m^s/rtM/e fo/i Pro/how C. X". Mii//er z/zw Ki/rse rc>// 2,33 prt> GhM<?h:

i _/J. (Gulden) j Sc/iM/mg (S) i Hd//er (Hlr.)
Fr. Rp. Rp.

13 SS 14,00 35 2,90
1396 13.048 30,6 2,72

1403 12,256 30,6 2,55

1417 8,761 2r,9 t ,88

142 T 9,809 24,5 2,04

1425 8,318 20,8 t ,73

1487 6,175 15,4 1,29

1518 5,499 13,8 1,14

1536 5,429 13,6 1,13

1551 5.103 12,7 1,06

1577 4,9i6 12,3 1,02

1896 3,778 9,8 0,79
162 0 3,495 8,7 0,73
162 1 2,470 6,2 0,51
162 2 1,891 4,8 0,40
162 3 3,775 9,5 0,79
1637 3,636 9,1 0,76

1649 3,402 8,5 0,71

1655 3,192 8 0,67
1680 3,006 7,5 0,62

1717 2,830 7,1 0,59

1727 2,550 6,4 0,53

1756 2,380 6 0,50
1760 2,333 8,8 0,49

Der Zürc/zer GwWe« war eingeteilt in 40 Schillinge, der Schilling in 12 Haller.
Der T/n/r^w/er Gw/iew hielt 60 Kreuzer oder 15 Batzen oder 20 Groschen oder

240 Pfennig oder 480 Heller.
Haller und Heller hatten fast den gleichen Wert. Der Hallcr war der 48oste

Teil des Zürcher Guldens (0,49 Rappen). Der Heller war der 48oste Teil des

Thurgauer Guldens (0,44 Rappen). Die Hallcr hießen auch Stäblerpfennige, oder

nur Pfennige.

Der G»Wch im Fer/jä/tw's zw tpoo

Ziehen wir Vergleiche zwischen den Löhnen, die uns durch die Historiker aus

dem Mittelalter vermittelt werden, mit der Tabelle Waser, so erhalten wir den
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Eindruck, daß diese Tabelle der ungefährenWirklichkeit entspricht. Spüren wir
weiter nach, wie sich die Kaufkraft des Guldens von 1760 bis 1900 entwickelt hat,

so kommen wir zum Resultat, daß die Ansätze Wasers zwm7;ezz_/rt<:/zt werden miis-
scn. Beide Fälle zu beweisen, dürfte theoretisch nicht allzu schwer fallen; denn ein-
mal besitzen wir genaue Angaben über das Verhältnis des Guldens zum stabilsten

Wertmesser, der Silbermark, und dann eben über die Löhne in den verschiedenen

Jahrhunderten.
Ansätze dagegen, die auf die Kurse anläßlich der Einführung der Münz-

Ordnung von 1852 basieren, sollen verdoppelt werden. Uber letztern Punkt geben
die Statistiken ausreichende und sichere Auskunft.

D/c Mzzrk /e/zzezz S/7/ht.< z'izz Fer/iafo/i'i zzz Z900

Den Wert der «Mark» festzustellen, ist weniger schwierig, weil bei ihr sowohl
das Gewicht als die Feinheit fast unverändert blieb, während die Qualität des

Guldens beständig verringert wurde. Gestützt auf die Miinzmandatc und Vcr-
Ordnungen, die jeweils besagten, wie das Verhältnis des Guldens zur Mark war,
kommen wir zum Ergebnis, daß die AFirk SiZ/ter z'zzz Mi/feZd/fcr enzezz IFert zw; rnVkzz

50 Franken, im Fezg/ezc/z zz/z-zz Ge/dicerf twz 1900 einen «o/c/zez; von 350 Franke/z /zczWe.

Dizs P/zzzzd P/enzz/^e z/zz Fer/nzZ/zzF zrzz 1900

Bei der Behandlung des Pfundwertes müssen wir, der Kompliziertheit dieses

Themas wegen, etwas weiter ausholen.

Laut Münzgesetz vom 19. April 1240, das damals für die Bodenseestädte, wie
auch für St.Gallen Gültigkeit hatte, sollten aus der feinen Mark Silber 480 Pfennig
geschlagen werden. Da die Mark zwei Pfund hielt, kann man die Prazz/kra/t des

P/zzzzdes Iran 1240 i/zz Fer/za'/fw's zzz 1900 zzzzf 175 Frazzkezz einschätzen (Hälfte der

Mark). Nach Tabelle Schwarz wäre hier allerdings eine Differenz zu konstatieren,
indem nach derselben zu jener Zeit aus der Zürcher Mark 600 Pfennig geschlagen
wurden.

Der Wert des Pfundes war kein konstanter wie bei der Mark, weil, wie schon

früher betont, der Silbcrgchalt der Pfennige verringert wurde. Dieser Umstand
erschwert die Berechnungen erheblich.

Die Guldentabclle XI von Cahn gibt uns einige Anhaltspunkte. Cahn setzt

dort den Kurswert der Gulden in Konstanz ein, und zwar in Pfennigen. Diese

Kurse stammen aus den Steuerlisten der Stadt Konstanz und sind als fix zu be-

trachten. Als Norm wurde angenommen: 1 Pfund 240 Pfennige. Dabei war es
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einerlei, wieviele Pfennige aus einer Mark geschlagen wurden. Als man den Silber-

gehalt verminderte, mußten einfach im Verhältnis mehr Stück zugewogen werden.

Einige Beispiele:

Der Goldwert des Guldens von 1318 betrug nach Cahn im Verhältnis zur
Reichswährung von 1:872 Mk. 9.68. Den Kurswert 111 Konstanz gibt er mit 135

Pfennigen an. Da das Pfund im Prinzip 240 Pfennige hält, ergibt sich folgende
Rechnung:

Mk. 9.68 x 240
t Pfund Mk. T7.20

135

Auf dem Umwcstc über den Gulden sind wir zum Resultat gelangt, daß das
o o O '

F/m/d des 14. Jii/ir/iiHfderü; einen Wert von Mk. 17.20, und wenn wir die

Tabelle Waser anwenden, in unserer Zeit einen solchen von Mk. T20.40, oder

Fr. 750.50 in Schweizerwährung hatte.

Von C. K. Müller besitzen wir die Wertangabe vom Jo/ire ij55, wonach er
den Gulden mit 14 Fr. einschätzt. Da zu jener Zeit der rheinische Gulden einem
Pfund gleichgestellt wurde (Schiiepp), erhalten wir, wiederum nach Waser, den

F/i/ndiccit f<>7! pS Fr.
Cahn führt 1404 den Goldgulden im Vergleich zu 1872 mit Mk. 9.27 auf zum

Kurse von 150 Pfennigen. Für jene Zeit gibt Waser die Kaufkraft mit dem fünf-
fachen Betrag an, so daß wir bei Beginn des 15. Jahrhunderts auf einen F/l/ndiccrt
i'o// Fr. 92.70 kommen.

Letztes Beispiel. Die Tagsatzung setzte am 23. Jonnor 1487 den Guldcnwert auf

2 Pfund Pfennige fest. Da der halbe Gulden nach Waser damals einen Wert von
Fr. 3.08V2 hatte, war somit der FFert des P/imt/es bereits auf Fr. 2i.üo gesunken.

Das Pfund trat immer mehr vom Schauplatz zurück und wurde durch den

Gulden abgelöst. Konstanz begann mit der Guldenprägung 1513, und von dieser

Zeit an erfolgten die Eintragungen in den Rechenbüchern der Stadt nach Gulden

statt wie früher in Pfund und Pfennig.
Es folgt nun noch eine Aufstellung von Münzsorten, die nicht die Konstanzer

Währung betreffen, gleichwohl aber im Thurgau zirkulierten.
Sodann fügen wir die Tabellen Cahns bei, die uns für unsere Berechnungen

gute Dienste geleistet haben. Nr. II-X enthalten Silbermünzen, die in Konstanz

geprägt, aber von uns nicht extra besprochen wurden.
Wirft man resümierend einen Rückblick auf das gesamte Münzwesen vom

Mittelalter bis in die neuere Zeit, so muß man sich fragen, wie sich das Volk, das

früher weder lesen noch schreiben gelernt hatte, in dem Chaos zurechtfand. Es ist
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nicht anders möglich, als daß es vollständig auf die «Wechsler» angewiesen war.
Letztere bildeten einen besondern Beruf, und zwar einen Beruf, der zweifelsohne

ziemlich einträglich war.

Mii/izkiirse im Ziiric/i, iM/fres/W/t «mc/i den Zürc/ier MiiHc-MzH/rfzifCH ix>» J. Sr/iMcp/;
Jahr

i goldenes 40-Frankcnstiick 16 fl. 34 S

1 Fünffrankentaler 2fl. 4 S

Kopfwichtige Dukaten 4fl. 30 S

Carlsdors (auch Carlins genannt), 3 Gold-

gülden TO fl. 10 S

Maxdors (2 Goldguldcn) 6 fl. 33 S z hlr
Alte Louisdors und spanische Dublonen 8 fl. 16 s

Französische Schild-Louisdors 1726-1784' TO fl. 10 s

Französische neue Schild-Louisdors seit 1785 9 f- 30 s

t neuer französischer Louisdor 9 f- 24 s

1 Sonnen-Louisdor (auch Sonncndublonc) 9 A- 16 s

1 alter französischer Louisdor 7 A- 28 s

1 spanische Dublone 7 fl- 28 s

1 Mirlcton 7 f- 16 s

1 Ducate 4 A- 10 s

1 Louis blanc 2 fl. 5 S zp hlr
t Piaster 2 fl. 5 S Z hlr.

1 Spezies-Taler 2 fl.

Goldsorten

1 Gold-Cronc 2 fl. 7 s 1 hlr
1 franz. Cronc 2 fl.

1 Pistolct 2 fl.

t päpstliche Crone 2 fl. 4 s

1 römische Crone 1 fl. 36 S 5 hlr.
1 Sonnen-Crone 2 fl. 6 S f3 hlr.
1 Zürcher-Cronc T fl. 36 S 5 hlr.
1 Hisp. Dublone 4 A- 15 s

1 italienische Dublone 4 A- 10 s

r Die Schild-Louisdors wurden auch Schiltlidublonen genannt.
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Jahr

1596 1 Rosen-Nobel 3 fl. 20 S

1 Heinrich-Nobel 2 fl. 20 S

1 Portugaleser 2 fl. 20 S

1 gülden Schaaf 3 fl. 5 S

1 doppelte Ducate 4 fl. 20 S

1 Zechine 2fl.iöS
1 Creuz-Ducatc 2 fl. 5 S 4 hlr.
1 Hisp. Ducate 2 fl. 8 S 8 hlr.
1 Portugiesische Ducate 2 fl. 8 S 8 hlr.
t Salzburger Ducate 2 fl. 10 S

1 Schweizer Ducate 2 0. 8 S

T Ungarische Ducate 2 fl. 14 S 8 hlr.
1 Zürcher Ducate 2 fl. 8 S 8 hlr.

t Engcllot 3 fl. 30 S

1 fl. Florin 1 fl. 26 S

1 fl. Rheinisch 1 fl. 2 S 8 hlr.
1 gold. Franken 2 fl. 32 S 3 hlr.

Daneben gab es eine Menge Silbermünzen, ausländische und schweizerische.

Im 15. Jahrhundert wurden Plappartc angefertigt. Nach der «Zeitschrift für
schweizerische Statistik» hatten diese einen Wert von:

1425 1 Zürcher Plappart 26 Ct.

1417 1 Berncr Plappart 26 Ct.
1487 1 Basier Plappart 25 Ct.

1483 prägte Bern und etwas später Freiburg, Luzern, Solothurn, St.Gallen und
Zürich die Dickplappartc, auch Dicken genannt, deren drei auf den rheinischen

Gulden gingen.
Gegen 1500 mußten die Plappartc dem «Rollbatzen» weichen. Dieser wurde

auch nur Batzen genannt und hatte den Wert von 4 kr.
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Dr. Ju/iiis Ca/m (Tabelle II)

Der Do/wlw/rer ;m Lm//e r/er /rt/;r/(/mr/er/e

Jahr
Anzahl

der Pfennige
auf die Mark

Gewicht
in Gramm Feingehalt

Gewichtsmenge
feinen Silbers

in Gramm

Preis
der feinen Mark 1

Silber

um 1230 531 0,44 913/IOOO 0,4 _
1240 504 0,466 9S4 1000 0,458 480 d.

1275 540 0,435 —
1295 bis 540 — — 0,43 5 fl.4-39

1335

1340 564 — — 0,417 —
1364 600 — — 0,39 —
1385 400 auf 0,596 500/1000 0,289 —

die Niirnb.
Mark

1400 704 0,334 666/1000 0,223 —
1404 bis 688 auf 0,342 666/1000 0,228 6(4 fl.

1409 d. UlmcrMk
1417 592 auf 0,398 437/IOOO 0,173 --

d. Konstanzer
Mark

1423 bis 664 auf 0,352 500/1000 0,176 7(4 fl.

'474 d. Kölner Mk
1480 960 0,244 500/1000 0,122 s fl.

1498 76S auf 0,304 437 1000 0,133 8(4 fl.
d. Kölner Mk

1499 bis 800 auf 0,29 437/1000 0,129 81/4-9 fl.

1533 d. Kölner Mk
I 551 602 auf 0,39 312/1000 0,12 P/4 fl-

d. Kölner Mk
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Dr. Cij/iij (Tabelle III)

Der He//er 2» Koitstaitr (von der Stade gemünzt seit 1423)

Jahr
Anzahl

der Heller
auf die Mark

Gewicht
in Gramm Feingehalt

Gewichtsmenge
feinen Silbers

in Gramm

Verhältnis
zum Konstanzer

Pfennig

1275 720 auf die _ _ 0,32 4:3
Konst. Mk.

1356 376 auf die 0,634 g 333,3/1000 0,211 13:7
Haller Mk.

13S5 592 auf die 0,402 g 333,3/1000 0,134 2:4
Nürnb. Mk.

1404 bis 560 auf die 0,42 g 225/IOOO 0,105 2:1

1409 Ulmer Mk.
1417 1170 auf die 0,3 g 437,5/1000 0,086 2:1

Konst. Mk.
1423 bis 696 auf die 0,336 g 225/IOOO 0,084 2H

1477 Köln. Mk.
1480 1120 auf die 0,208 g 225/IOOO 0,052 2:i

Köln. Mk. 2:i
149S 864 auf die 0,27 g 211/1000 0,063 2:i

Köln. Mk.
1499 bis 928 auf die 0,25 g 211 /1000 0,045 2:1

1533 Köln. Mk.

Dr. /n/ins Cu/m (Tabelle IV)

Der Sc/»7/inj7 ([2 Hlr. oder 6 Pfennige), von der Stadt gemünzt seit 1423

Jahr
Anzahl

der Schillinge
auf die Mark

Gewicht
in Gramm Feingehalt

Gewichtsmenge
feinen Silbers

in Gramm

Verhältnis
zum Gulden

1404 112 auf die 2,1 666,6/1000 1,4 25 :i
bis 1409 Ulmer Mk.

1417 104 auf die 2,276 500/1000 1,138 27:1
Konst. Mk.

1423 139,5 aufdie 1,687 666,6/1000 1,125 26 :i
Köln. Mk.

1424 140 auf die 1,67 666,6/1000 1,13 26:1
bis 1474 Köln. Mk.

1480 160 auf die 1,46 500/1000 0,73 28:1

Köln. Mk.
1498 138 auf die 1,62 500/1000 0,81 30:1

bis 1533 Köln. Mk. Rechn. Gulden
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Dr.Ju/i'ws CWm (Tabelle V)
Der ürtf^cM (12 Pfennige) zu Konstanz

Jahr
Anzahl

der Batzen
auf die Mark

Gewicht
in Gramm Feingehalt

Gewichtsmenge
j feinen Silbers

in Gramm

Verhältnis
zum Gulden

1499 70 auf die 3,24 515,6/1000 1.72 15:1
Köln. Mk.

1512 71 auf die 3,29 515,61000 1,67 15:1
bis 1524 Köln. Mk. Rcchn. Gülden

1528 71 auf die 3,29 500/1000 1,64 l6:l
bis 1533 Köln. Mk.

Dr.Jn/iiis Cn/iH

Der D/e^e/i (1/3 Gulden) zu Konstanz
(Tabelle VI)

Jahr
Anzahl

der Dicken
auf die Mark

Gewicht | „ „
i Gewichtsmenge

in Gramm Feingehalt j feinen Silbers
in Gramm

Verhältnis
zum Gulden

1499
bis 1512

24 auf die

Köln. Mk.
9,S2 j 937,5/1000 | 9,21

Dr. Jm/i'hs Ca/m

Der GdWeMgrosc/ie/; (Taler) zu Konstanz
(Tabelle VII)

Jahr
Anzahl

Guldengroschen
auf die Mark

Gewicht
in Gramm Feingehalt

Gewichtsmenge
feinen Silbers
in Gramm

Verhältnis
zum Gulden

1537
bis 1541

8 auf 15 %
Lot Nürnb.
Gewicht

28,88 937,5/1000 27 i :i

Dr. Jw/ijes Ca/m

Drts Zii'tty^er/i (2 Pfennige) zu Konstanz
(Tabelle VIII)

Jahr

Anzahl
der Zwaygerli

auf die
Kölner Mark

Gewicht
in Gramm Feingehalt

Gewichtsmenge
feinen Silbers
in Gramm

Verhältnis
zum Gulden

1535
bis 1538

400 auf die

Köln. Mk.
0,58 437,5/1000 0,25 120:1
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Dr. Cii/üi (Tabelle IX)

Der j\7r//eer (4 Pfennige) zu Konstanz)

Jahr
Anzahl

der Kreuzer
auf die Mark

I Gewicht
in Gramm Feingehalt

Gewichtsmenge
feinen Silbers

in Gramm

Verhältnis
zum Gulden

1535
bis 1538

250 auf die

Nürnb. Mk.
0,95 437,5/1000 0,42 60: t

Dr._/»//»5 Cii/ir; (Tabelle X)

D/V «n/;eere» H-'7/7/n/;/cr (Moncta parva) im Bodenseegebiet.

Seit 1436 von Überlingen,
1501 und 1502 vom Schwäbischen Münzbund geschlagen

Jahr Nominal Gewicht
in Gramm Feingehalt

Gewichtsmenge
feinen Silbers

in Gramm

Verhältnis
zum Gulden

1436 Schilling 1,67 575/1000 0,985 32:1
bis 14S0

1436 Pfennig 0,308 OJO 000 0,154 192 :i
bis 14S0

1436 Heller 0,292 225/1000 0,073 384:1
bis 1480

1501 Plappart 3,1 593,75/1000 1,84 20:1

1501 Schilling 1,45 500/1000 0,705 35:1

1501 Dreier 0,75 467,75/1000 0,345 70:1

1501 Pfennig 0,37 406/1000 0,156 210:1

1501 Heller 0,2 225/1000 0,05 420:1

1302

j

Dicken 7,3 937,5/1000 6,84 4:1
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Dr.Jw/i'us C17/1» (Tabelle XI)

Di7.\' Ft'r/jfl/f»/T (fe GoW(j(/We/;5 zur iCo/wfrt/izer tTYi'//r/wa

Jahr Korn der fl.
in Karat

Gewicht
in Gramm

j Goldgehalt
Goldwert

in deutscher
Rcichswährung

Kurs
in Konstanz

Verhältnis
von Gold
zu Silber,
gemünzt

1318 23 G 3,542 3,468 9,68 Mk. 135 pfg. 1:[6,9
1334 23% 3,542 3,468 9,68 Mk. 123 p%. 1:15,47
1357 2 3>/2 3,542 3,468 9,68 Mk. 93 rfg. 1 :io,87
1385 2 3 3,542 3,396 9,48 Mk. 120 Pfg. t : 9,27

I400 2 21/2 3,542 3,322 9,27 Mk. 180 Pfg. 1:10,4
1404 22 3,542 3,322 9,27 Mk. 150 Pfg. 1 :io,3
1410 22 3,542 3,248 9,06 Mk. I56 Pfg. 1 : io,98
1417 20 3,542 2,953 8,23 Mk. 164 Pfg. 1 : 9,8

1423 19 3,507 2,777 7,95 Mk. 156 Pfg. 1 : IO,83

1423 19 3,507 2,777 7,95 Mk. 168 Pfg. i :i 1,22

1429 19 3,507 2,777 7,95 Mk. 172 Pfg. 1:11,28

1432 19 3,507 2,777 7,98 Mk. 174 Pfg. 1:11,32
1433 19 3,507 2,777 7,98 Mk. 180 Pfg. 1:11,4
1434 19 3,507 2,777 7,98 Mk. 192 Pfg. i:12,16

bis 36

1436 19 3,507 2,777 7,98 Mk. 168 Pfg. i :i 1,22
bis 64

1465 19 3,405 2,696 7,82 Mk. 168 Pfg. 1 :io,9
1477 18V. 3,372 2,647 7,39 Mk. [6S Pfg. 1 :ii,I7
1480 i8K> 3,278 2,527 7,08 Mk. 168 Pfg. 1:8,11

1499
bis 1512 181/0 3,27s 2,527 7,08 Mk. 180 Pfg.

(13 Batzen)
i :io,2i

1512 iS'b 3,27s 2,527 7,08 Mk. 1S3 Pfg- 1:11,44
bis 1523

1524 181/2 3,278 2,527 7,08 Mk. 192 Pfg. 1:10,3s
bis 1533 (16 Batzen)
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D/t' «Neue Zeh»

Mit dem Erlaß des eidgenössischen Münzgesetzes vom 7. Mai 1850 wurde der

Vielgestaltigkeit im schweizerischen Münzwesen ein Ende bereitet. An Stelle der
O O

vielen verschiedenen Münzen trat der Silberfranken. Sodann wurden, als dicBank-
griindungen kamen, Banknoten ausgegeben, und zwar nicht nur durch die Kau-
C> O ' OO '
tonalbanken, sondern auch durch private Kreditinstitute. Zur Ausgabe von Noten

waren anfangs des 20. Jahrhunderts 36 Banken berechtigt. Der Notenumlauf be-

trug 1906 im Jahresdurchschnitt 235 Millionen Franken. Die Notendeckung be-

stand gesetzlich zu 40 in Gold oder Silber, der Rest in Wechseln und Wert-
Schriften, oder der Garantie des betreffenden Kantons.

Dieses System versagte anläßlich des deutsch-französischen Krieges 1870-71.
Damals gab es nur 20 Noteninstitute. Die durchschnittliche Notenzirkulation be-

trug 1869 zirka T7 Millionen Franken. Nach Dr.Jöhr, «Die Volkswirtschaft der

Schweiz 1111 Kriegsfälle», suchte jeder soviel Barschaft an sich zu ziehen, als seine

Verhältnisse es ihm gestatteten. Dadurch trat ein großer Mangel an Geldmitteln
ein, so daß der Bundesrat sich gezwungen sah, durch Beschluß vom 30. Juli 1870

die eidgenössischen Kassen zu ermächtigen, die englischen Sovereigns zum Kurse

von Fr. 25.20 hereinzunehmen und am 10. August folgte die Tarificrung des

amerikanischen Dollars zu Fr. 5.15. Die schweizerischen Banken, die große Summen
in Wechseln auf England in ihren Portefeuilles besaßen, ließen gegen diese Wechsel
Gold kommen. Dadurch war das eidgenössische Münzgesetz durchbrochen. Statt
Schweizerfranken, die vom Publikum gehamstert waren, zirkulierte in der Schweiz

englisches und amerikanisches Geld. Selbstverständlich war dies nur ein Notbehelf,
und als der Krieg seinem Ende nahte, kehrten die normalen Verhältnisse zurück.

Gründlich Remedur geschaffen wurde erst durch die Sc/iieeizenkc/ie Miho/rtZ-

Zwik, die am 20. Juni 1907 ihre Schalter öffnete. Die alten Noten wurden ein-

gezogen und an deren Stelle trat die Nationalbank-Note. In beiden Weltkriegen
hat sich das nationale Institut glänzend bewährt.

Um die Mitte des Jahres 1945, also nach Kriegsende, bewegte sich der Noten-
umlauf um rund 3 fi Milliarden Franken. Diese sind /</>er jjo Prozent in GoM (Werkt.

Dadurch wird begreiflich, warum sich die schweizerischen Banknoten großer
Beliebtheit erfreuen, sowohl im In- als im Ausland.

Klar ist auch, daß der Zahlungsverkehr so große Summen nicht benötigt. Ein
ansehnlicher Teil muß somit der Zweckbestimmung entzogen, also gehortet wor-
den sein. Die Noten sind aber kein Wertpapicr, sondern ein Zahlungsmittel, und
sollten nur als solches verwendet werden, ganz abgesehen davon, daß derjenige,
der Noten hortet, nur Zinsverluste erleidet.
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Sc/j/t//?»w£

Ich beabsichtigte, die Münzsysteme, die sowohl im Mittelalter als nachher im
Thurgau angewendet wurden, kürzer zu behandeln. Die Materie gestaltete sich

in der Folge derart interessant, daß ich mich veranlaßt fühlte, weiter auszuholen.

Der Hauptzweck war der, den Geldwert einer nähern Betrachtung zu unterziehen
und zwar nach rein kaufmännischen Erwägungen. Dieser Geldwert ist nicht im-
mer der gleiche: Bedarf, Politik und andere Gründe spielen eine große Rolle.
Das war immer so. Aus der Zeit des Mittelalters fehlen uns Statistiken und Index-

angaben, und wir sind auf die uns bekannten Lohnentschädigungen und einzelne

Warenpreise angewiesen. Ich halte aber dafür, daß uns die Lohnentschädigungen
zuverlässigere Auskunft über den Geldwert vermitteln, als die Kenntnis einzelner

Warenpreise, oder, mit Grote zu sprechen, daß wir wissen, wieviel Gold in einer

Münze steckte, denn die Löhne müssen sich, wohl oder übel, doch den Lebens-

haltungskosten anpassen. Ist es heute anders

Nach einer mir vorliegenden Tabelle betrugen die Zuckerpreisc franko

Schweizergrenze unverzollt per iookg im Jahresdurchschnitt:

1907 Fr. 28.92

1923 Fr. 69.30
1924 Fr. 74.75
1926 Fr. 36.82

1934 Fr. 11.83

Es ist klar, daß diese sonderbare Preisentwicklung; nicht mit dem Kurs des

Schweizerfrankens in Zusammenhang gebracht werden kann. Der Grund lag viel-
mehr in der Bewilligung von Ausfuhrprämien und Frachtrückvergütungen seitens

der exportierenden Länder. Ahnliche Beispiele hatten wir beim Getreide und dem
Kaffee.

Ebensowenig Aufschluß über die Kaufkraft des Geldes geben die Mietzinsen.
Hier haben wir es mit einem besonders interessanten Fall zu tun. Der Hypothekar-
Zinsfuß für erste Hypotheken betrug:

im Jahre 1900 4/4%
im Jahre 1945 3%%

tfä/irend die Mietzinse non 1900 Jis 1945 nerdoppe/< wnrden.

Wenn ich erwähnt habe, daß die Löhne als Wertmesser des Geldes betrachtet
werden können, so ist dies gemeint für Löhne in normalen Zeiten. Laut Zeitschrift
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für schweizerische Statistik erhielt eine Dienstmagd auf landwirtschaftlichen Be-
trieben im Kanton Zürich je nach Ortschaft:

bei bis r$- und mehrstündiger Arbeitszeit. Von Ferien oder eigentlicher Freizeit
keine Spur. Und was liest man heute:

«Zin//nernjöde//en oesne/zf, welches auch etwas nähen kann, in kleine Familie auf
dem Land. Gute Behandlung. Forkrieg.yfco.sf, heizbares Zimmer. Lohn 150 Fr., also

r8oo Fr. per Jahr. Geregelte Freizeit.»

uV.ifii Donos gesnefcf MoV/cfce» in frauenlosen Haushalt. Lohn 180-200 Fr., nebst

Kost und Logis. Selbständige Führung des Haushaltes erwünscht.»

Das sind Hochkonjunktur-Angebote. Vor sechs Jahren noch betrug der Mo-
natslohn zirka 50-60 Fr.

Ein Taglöhner, der sich selbst verpflegte, bezog bei n-ijsttindiger Arbeitszeit:

1841-1850 pro Tag Fr. 1.— bis Fr. 1.30
1891-1900 pro Tag Fr. 2.50 bis höchstens Fr. 4.—,

zudem Znüni und Zobig.

Als nettes Kuriosum sei ein Inserat erwähnt, das in Nr. 163 vom 10. Juli 1850

in der «Thurgaucr Zeitung» erschien:

«L'oh Sümd <7// oder on/Jdfcofci /inden 2 Eo/jfcnec/ife /nzd zwei Giiferknec/ife (j/ofcr/o/m

60-80 Gn/den J, sowie 2 Diensfmogde (jd/zr/ofcn 74-16 BroWzferfo/er J HnsfeZ/nn^ fcei

der G/üsoerwo/fz/ng L. iVdfce Eranen_/e/d.»

Umgerechnet in Schweizerfranken würden diese Löhne betragen haben:

60-80 Gulden ä 2.12 Fr. 127.20 bis Fr. 169.60Jäfcr/i'cfc

14-16 Brabantertaler ä 5.72 Fr. 80.08 bis Fr. 91.52Ja'fcr/iefc

Ein weiteres Inserat in Nr. 193 gleichen Jahrganges der «Thurgaucr Zeitung»:
«Hnsse/jreifcnng 007z eidgenössischen Sfe//en zw/reier Bewer^n/ig: Die Sfe//e eines

Posffcon/nii.y zw Lo C/wn.v-de-Eonds. Gefco/f 500 Er.

Die 5fe//e eines Kopisten/iir die Konz/ei des Posf- nnd Bondeporfe/nenfes. Gefco/f

800 Er.»

Die Gehälter im Jahre 1900 betrugen ungefähr das Doppelte.
Dnrcfcscfcniff/iefce Le/irergefco/fe pro 7650: 600 Er., pro 7900: 1600 Er.

1841-1850

1891-1900

60-150 Fr. per Jahr

200-365 Fr. per Jahr
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Sollte es Zweifler geben, die glauben, daß man mit solchen Löhnen nicht hätte

existieren können, so darf man ihnen entgegenhalten, daß sich damals ebensogut
leben ließ. Nicht nur die Löhne, sondern auch die Lebenshaltungskosten waren
entsprechend niedrig. Ich möchte hier nicht weiter ausholen, sondern lediglich
einige Beispiele erwähnen, wie wir sie vor 40-50 Jahren erlebt haben.

Für eine gute Privatpension mit Zimmer bezahlte man pro Monat 50 Fr., und

wenn es viel war, 70 Fr., für ein Mittagessen 70 Rp.
In den Ferien konnte man in guten Hotels bei einem Pensionspreis von 4-5 Fr.

mit einer Verpflegung rechnen, die man heute nur noch vom Hörensagen kennt.

Weiter zurück waren die Verhältnisse ebenso angepaßt. Zum Beispiel kostete

die Milch:

Man spricht oft von der «guten alten Zeit». Diese ist keineswegs im Mittelalter
oder in den nächstfolgenden Jahrhunderten zu suchen, wo beständig Kriege,
Invasionen oder Seuchen unser Land heimsuchten, sondern ungefähr seit dcrMitte
des 19.Jahrhunderts bis anfangs des gegenwärtigen. Auch heute, wo ich dies

schreibe, dürfen wir uns nicht beklagen. Wohl sind die Preise gewaltig gestiegen,
aber man ist allseits daran, die Löhne dem amtlichen, ausführlichen Lebcnshaltungs-
index anzupassen.

1. Tagblatt der Beschlüsse des Kleinen und Großen Rates von 1803-1812.
2. Sammlung der Gesetze von 1814-1830.

3. Miinzgesctz vom 7. Mai 1850.

4. Miinzcinlösungsverordnung des Kleinen Rates vom 5. Mai 1852.

5. Banknotengesetz vom 8. März 1881.

6. Konkordat der Kantone Thurgau, Appenzell A.Rh., Schaffhausen und St. Gallen vom
15. Mai 1850.

7. Dekret vom 14. Sept. 1840. Reduzierter Münztarifzwischen den vorgenannten vier Kantonen.
8. Konkordat der Schweizerischen Emissionsbanken vom 23. November 1901.

9. Dr. Julius Cahn, Münz- und Geldgeschichte von Konstanz und des Bodenseegebietes im
Mittelalter bis zum Reichsmünzgesetz von 1559, 1911.

10. Dr. Dietrich W. H. Schwarz, Münz- und Geldgeschichte Zürichs im Mittelalter, 1940.
11. Dr. A. Luschin von Ebengreuth, Allgemeine Münzkunde und Gcldgcschichtc des Mittel-

alters und der neuern Zeit, 2. Auflage, München, 1926.

12. Johann Waser, Abhandlung vom Geld, 1778.

13. Dr. Hans Altherr, Das Münzwesen der Schweiz bis zum Jahre 1798, 1910.

1850

1900

5,5 Rappen pro Kilo
13,5 Rappen pro Kilo

MänarieeseH
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14- J. Schücpp, Beiträge zur Schweizerischen Münzgeschichte von 1850 bis 1894, 1913—14.

15. Dr. Hans Lehmann, Die gute alte Zeit, 1904.
16. Leodegar Coraggioni, Münzgcschichtc der Schweiz, 1896.

17. Dr. H. Custcr, Die Gewichte, Gehalte undWerte der alten schweizerischen Münzen, 1854.
18. L. Pestalozzi, Beiträge zur schweizerischen Münzgeschichte, 1833.

19. Helene Hasenfratz, Die Landgrafschaft Thurgau vor der Revolution von 1798, 1908.

20. Dr. Emil Stauber, Geschichte der Herrschaft Mammern, 1934.

21. Joh. Caspar Zcllweger, Geschichte des Appenzellischen Volkes, 1830.

22. Werner Näf, Vadian und seine Stadt St. Gallen, 1944.

23. Dr. AdolfJöhr, Die Volkswirtschaft der Schweiz im Kriegsfall, 1912.

24. Dr. Ernst Herdi, Die Dienstmannen von Heldswil-Hcidelberg und die Marschalkcn von
Blidegg, 1937-

25. J. A. Pupikofer, Gemälde der Schweiz, 1837.

26. J. A. Pupikofer, Geschichte des Thurgau, 1886.

27. Pfr. H. G. Sulzbcrgcr, Kirchcngeschichtc, Heft 19 des Thurgauischcn Historischen Vereins.
28. Statistische Ausweise der Schweizerischen Nationalbank.

29. Jahresberichte der Thurgauischcn Kantonalbank, 1900 und 1944.

30. Thurgaucr Zeitung, Jahrgang 1850.

31. Zeitschrift für Schweizerische Statistik, 187S, 1901 und 1903.

32. Districts-Gcrichtsprotokoll Bischofszell, 1798.

33. Geographisches Lexikon der Schweiz, Neuenburg, 1901-1910.
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